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Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum

Sachbearbeiter Telefon

Beschäftigungsdienststelle

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Arb.Gr. 

Mitteilung zur Wiedereinstellung nach 
winterlicher Arbeitsunterbrechung 
(§ 19 TVÜ-Forst)

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname 

Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

1. Wiedereinstellung 

Ende der winterlichen Arbeitsunterbrechung zum 

Beschäftigte wird ab wieder eingestellt. 

 Die bis zur Unterbrechung ab erworbenen tariflichen Rechte leben wieder 

 auf. 

2. Wintergeld 

Anspruch auf Wintergeld in Höhe von 0,82 € pro Tag nach Erfüllung der Wartezeit besteht 
für den Zeitraum 

von  bis Kalendertage: 

Während der Arbeitsunterbrechung stand Beschäftigten Arbeitslosengeld, 
Krankengeld nach SGB III und V oder Verletztengeld nach SGB VII zu. 

Es besteht kein Anspruch auf Wintergeld, da die Wartezeit nicht erfüllt ist.

Bemerkungen: 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt: 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel der Dienststelle 
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